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a) Geschichte der Stadtmusik Saulgau. Auszug aus Akten des Stadtarchivars 

F. J. Klaus, Abschrift aus dem Jahr 1955 
b) Liste der Dirigenten ab 1822 bis 2023, erstellt von Wolfgang Schuttkowski 
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Einführung und allgemeine Hinweise zum Quellenmaterial 
 
Im Jahr 2022 feierte die Stadtmusik Bad Saulgau e. V. ihr 200±jähriges Bestehen. Die 
Geburtsstunde dieser Musikvereinigung geht auf die Gründung einer Musikgesellschaft 
durch den in Saulgau am 20. Januar 1791 geborenen Dirigenten, Kirchenmusiker, 
Stadtzinkenisten und Schullehrer Ignaz Hoch zurück, der zusammen mit 12 Musikern 
Statuten formulierte, die am 19. Mai 1822 verbindlich festgesetzt und unterschrieben wurden. 
 
Für die Darstellung der Geschichte der Stadtmusik Bad Saulgau e. V. im 20. Jahrhundert 
konnte der Verein auf eigene Unterlagen zurückgreifen und in einer Sonderausstellung vom 
13. März  bis 28. Mai 2022 im Saulgauer Stadtmuseum präsentieren. Deshalb beschränkt 
sich die hier vorliegende geschichtliche Betrachtung der städtischen Musik Saulgau im 
Wesentlichen auf das 19. Jahrhundert. 
 

Zum 700 jährigen Jubiläum der urkundlich bestätigten Verleihung der Stadtrechte plante 
1939 der Saulgauer Stadtarchivar Oberlehrer Franz Josef Klaus ( *1877 - +1952) die 
Herausgabe eines Heimatbuchs zur Geschichte der Stadt Saulgau, was aber ±wie er in 
seinem Vorwort 1949 schreibt- Ä«OHLGHU�GXUFK�ZLGULJH�8PVWlQGH�YHUHLWHOW�ZRUGHQ� LVW³��(UVW�
im Jahr 1970 konnte seine Fleißarbeit in Druck gehen. Zuvor erstellte das Stadtarchiv mit 
Datum vom 18. April 1955 abschriftlich einen Auszug aus den vielfältigen Unterlagen von 
Franz Josef Klaus, der mit der Überschrift Ä*HVFKLFKWH�GHU�6WDGWPXVLN�6DXOJDX³ versehen 
ist, aber ins o.g. Heimatbuch nicht aufgenommen wurde. Diese 6-seitige Abschrift trägt das 
8QWHUVFKULIWVN�U]HO�ÄL. S. Stadtarchiv Saulgau³��das sich heute nicht mehr verifizieren läßt.  

 

Quelle 2 a) 
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F. J. Klaus befasst sich in diesem 6-seitigen geschichtlichen Überblick mit den wesentlichen 
Ereignissen in und um die städtische Musik im 18. und 19. Jahrhundert und endet mit der 
Aufzählung von Wettbewerbsergebnissen des Jahres 1927. Dabei greift er häufig auf die 
Bestände des Stadtarchivs mit den Gemeinderats- und Bürgerausschussprotokollen zurück. 
 
Zur Vertiefung der von F. J. Klaus erwähnten geschichtlichen Stationen wurden für die hier 
vorliegende Zusammenstellung erneut die Rats- und Ausschußprotokolle gesichtet, 
abgebildet und meist auch transkribiert. Darüber hinaus dienten die Berichte und 
WerbeanzeigHQ�LQ�GHQ�GDPDOLJHQ�7DJHV]HLWXQJHQ��DE������Ä,QWHOOLJHQ]-Blatt³��DE�������Ä'HU�
2EHUOlQGHU³ als Quellenmaterial. 
 
Der Blick in die hier vorliegende Dokumentensammlung erfüllt keineswegs den Anspruch auf 
eine wissenschaftlich fundierte historische Aufbereitung. Vielmehr handelt es sich um eine 
Bündelung von vorhandenem Archivmaterial, um zukünftigen heimatgeschichtlich 
Interessierten den Einstieg zu erleichtern. 
 
Mein Dank gehört allen Informationsgebern aus den Reihen der Stadtmusik Bad Saulgau e. 
V., der Leiterin des Stadtarchivs M. Gelder sowie Hermann Brendle und Bernhard Wetzel für 
die Unterstützung bei schwieriger Transkription. 
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Die Zinkenistenordnung im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
 
In seinen Recherchen über die Verhältnisse außerkirchlicher Musik konnte 
6WDGWDUFKLYDU� )�� -�� .ODXV� I�U� GDV� ���� -DKUKXQGHUW� QXU� DXI� GLH� Ä+RFKI�UVWOLFKH�
Württembergische neue Zinkenisten-Ordnung YRQ� ����³� ]XU�FNJUHifen, ein Decret 
des Herzogs Eberhard Ludwig zu Württemberg vom 18. August 1721. 
 
Der Name Zinkenist geht zurück auf ein Instrument des Mittelalters Äder =LQN³��dem 
Kornett ähnlich, meist aus Holz gefertigt. Er zählt zwar zu den Blechblasinstrumenten, 
obwohl kein  Zusammenhang mit dem Zinkmetall bestand, sondern von Spitze, Zahn 
abgeleitet ist. 
 
Mit der Zinkenisten-Ordnung entstand eine auf die Gemeinde bzw. Stadt bezogene 
Organisation, einer Handwerkerzunft ähnlich, die von einem Stadtzinkenisten gleich 
einem Zunftmeister geleitet wurde. 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle 3) 
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Im Laufe der folgenden 85 Jahre wurden die Regeln aufgeweicht und es entstanden 
± wie F. J. Klaus schreibt - ÄDOOPlKOLFK� XQJHVXQGH� 9HUKlOWQLVVH� ««� XQG� GLH�
Pfarrchronik gibt nur an, dass um diese Zeit die Kirchenmusik mit Geigen und 
7URPSHWHQ�XQG�3DXNHQ�HLQJHI�KUW�ZXUGH�³�                                  Quelle 2 a) 
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Erst als Saulgau 1806 württembergisch und Oberamtsstadt wurde regelte ein Decret 
der Section der inneren Administration Ä,P�1DPHQ�GHV�.|QLJV³�YRP�����$XJXVW������
GLH�ÄJUR�H�9HUVFKLHGHQKHLW³�LP�0XVLNZHVHQ�XQG�IHVWLJWH�HUQHXW�GLH�)XQNWLRQ�XQG�GLH�
Befugnisse eines Stadtzinkenisten.  
 

Württemberg regelt die Verhältnisse der Musik und der Musikanten 
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Im Fundus des Stadtarchivs befindet sich eine Abschrift des o. g. Decrets, das mit 
seiner ersten Seite hier in Folge abgebildet ist. 
 
 

Quelle 5) 



Seite 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle 1 a) 
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1819 ± 1841 
Bestellung eines Stadtzinkenisten, Gründung einer Stadtmusik, 
Ignaz Hoch, der Protagonist des Saulgauer Musikgeschehens,  
sein Kampf um Nebenamt, Macht und Gehalt 
 
 
Es ist nicht überliefert wann der Saulgauer Ignaz Hoch das Chordirigentenamt übernahm. 
Als Sohn des Matthäus Hoch, Bürger und Knabenlehrer, wurde er am 20. Januar 1791 in 
Saulgau geboren und im Familienregister als Bürger und Schullehrer ausgewiesen. 
 

 
 
Im Jahre 1819 hatte Ignaz Hoch das Chordirigentenamt inne und Schuster Xaver Renz 
dirigierte eine Gesellschaft für Tanzmusik mit teilweise denselben Musikern. Letzterer verbot 
seinen Musikern die Mitwirkung beim Kirchenchor, was bei Ignaz Hoch Protest auslöste. 
Schließlich äußerten sich die Renz-Musiker schriftlich gegen ihren Dirigenten. 
Der Hintergrund dieser Auseinandersetzung war darin zu sehen, dass die Stelle eines 
Stadtzinkenisten ausgeschrieben war und sowohl Ignaz Hoch als auch Xaver Renz sich 
darum beworben haben. 
 
Transkript: 1819 Musiker klagen Xaver Renz an; Schreiben vom 8. Februar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familienregister II der Pfarrgemeinde Saulgau Seite 877     

Quelle 1  d) 

Quelle 1  d) 



Seite 13 
 

Wir Endesunterzeichnete bezeugen hiermit, daß Xaver Renz Schuster dahier bei 
Erteilung seiner Instruktion in der TanzMusik keine andere Absicht dabei gehabt 
habe, als Unrechtliches und Geldgier. 
 

1. Bezog er von Anfang bis dato von jedem Verdienst in der Musik jedes mal 
noch so viel als wir: 
kurz alles was er tat war nur  Interesse. 

2. Untersagte er uns jeden Zutritt in Musik-Stunden oder Musik-Proben außer 
ihm und 

3. Er, der uns von der Kirchen-Musik-Übung abhielt und uns dessen Mitmachung 
streng verbot. 

4. Das was er gegen (Symbol Ignaz Hoch)  Chorregent Hoch hinsichtlich der Musik 
aussagte blose Verläumdung  um damit seine böse Absichten zu erzwecken. 

5. Erklären wir uns, daß wir für die Gegenwart als Zukunft nie mehr mit und unter 
;DYHU�5HQ]¶V�$XIVLFKW�VRZRKO�7DQ]�DOV�DXFK�DQGHUH�0XVLN�VSLHOHQ�ZROOHQ�XQG�
endlich 

6. ihn nie und zu keiner Zeit als unseren Musikdirektor anerkennen werden, 
indem er zu diesem doch nie hinlängliche Kenntniße besaß, sondern nur ein 
gewöhnlicher  (?) Spielmann auf dem Clarinett war. 
 
Auch wir außer die TanzMusikGesellschaft bezeugen dieses ebenfalls. 
 

Saulgau d. 8ten Hornung (Februar)  1819  Musikus        mit 7 Unterschriften 
 

 
 
 
 

Quelle 1 a) 
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Transkript  
1819 Ratsprotokoll vom 4. März  § 6 Seite 27 Rückseite 
Bewerbungen für die Zinkenistenstelle, Entscheidung für Ignaz Hoch   
 
§ 6 
Der Lehrer Ignaz Hoch und der Bürger Xaver Renz haben in zwei Eingaben um Übertragung 
der Zinkenistenstelle angesucht. In Betracht daß bisher große Unordnungen bei den 
hiesigen Musikern geherrscht haben wird 
beschlossen 
werde der Lehrer Hoch, welcher sich ohnehin der Kirchenmusik zu widmen hat, als 
Stadtzinkenist aufgestellt jedoch ohne besondere fixe Belohnung. Übrigens werde erwartet, 
daß Lehrer Hoch in Erteilung des Unterrichts in der Musik mehr Fleiß als bisher beweise und 
werde derselbe angewiesen sich nach der Zinkenisten-Ordnung vom Jahr 1721 und dem 
Dekret der Resolution der inneren Administration dat.16. Aug. 1813 genau zu achten, auch 
dafür zu sorgen daß die erforderliche Anzahl von Musikern aufgestellt und erhalten werde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelle 1b) 
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Mit der Vergabe der Stadtzinkenistenstelle lt. Ratsprotokoll an Ignaz Hoch vermerkt  F. J. 
Klaus  

ÄDem Hoch wurde die Übernahme der Stelle in stets widerruflicher Weise von der 
Behörde am 29. Januar 1820 gestattet aber nur für Kirchen- und Harmonie-Musik, 
nicht aber das persönliche Aufspielen bei öffentlichen Tänzen. Hoch leitete nun 4 
Arten von Aufführungen: 

o Die Chor- und Kirchenmusik beim Gottesdienst 
o die türkische Musik bei Festlichkeiten 
o eine Janitscharen-Musik bei der Stadtgarde 
o die Tanzmusik bei Hochzeiten und Lustbarkeiten.      

Die Janitscharenmusik  war ursprünglich die Militärmusik der Osmanen, eingesetzt zumeist 
bei Militärparaden. Unter diesem Begriff, wahlweise aber auch unter der Bezeichnung 
Türkische Musik, fand sie in der klassischen Musik Verwendung.  

 
Transkript  
1822 Ratsprotokoll vom  4. 2. § 6 Seite 181 
Bürgerausschuss gegen Weiterbeschäftigung des Stadtzinkenisten Hoch 
§ 6 
Von dem Bürgerausschuss wird der Antrag gemacht, daß Lehrer Hoch als Stadtzinkenist 
aufhören solle, indes es nicht gebührlich sei, daß ein Lehrer diese Stelle bekleide; überhaupt  
sei nicht notwendig, daß die Stadt ein Zinkenist habe; indes solcher in der ganzen 
Nachbarschaft nicht bestehe und es in der Stadt selbst um so weniger notwendig sei. 
Beschluss 
Solle aber die Bestellung des Hoch  nachgeschlagen (?) und dann das weitere ersezt 
werden. Mit diesen Beschlüssen ist der Bürgerausschuss  einverstanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle 2 a) 

Quelle  Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rmusik
https://de.wikipedia.org/wiki/Osmanisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Klassik


Quelle 1 a) 
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Brief vom  27. 2. 1822 des Schulinspektors an Lehrer Ignaz Hoch 
 
Herr Schullehrer Hoch 
zu Saulgau 
 
erhalten hiermit durch Überbringen in Abschrift den Inhalt des allerhöchsten 
Rescripts* vom 29. Jan. 1820 n.487, insofern derselbe Sie betrifft wie folgt: 
 
Ä'HU�6FKXOOHKUHU�+RFK�YRQ�6DXOJDX 
ÄNDQQ�]ZDU�GLH�6WHOOH�HLQHV�=LQNHQLVWHQ� 
ÄEHLEHKDOWHQ��GDUI�DEHU�Eei öffentlichen 
Ä7lQ]HQ�QLFKW�VHOEVW�DXIVSLHOHQ�VRQGHUQ 
ÄPX��VLFK�GD]X�DQGHUH�/HXWH�KDOWHQ� 
 
Friedberg, den 27ten Febr. 1822 
 
                  Schulinspektor 
                  Beckler 
*Reskript  
ist im röm. Recht eine kaiserliche 
Rechtsquelle und trägt Züge eines 
Gesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quelle  1 b) 
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Die Belohnung der Schullehrer durch die Kommunen war zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
äußerst dürftig, so dass Nebenverdienste als Chorleiter oder Organist und Naturalien eine 
besondere Bedeutung hatten. 
 
Transkript 
1822 Ratsprotokoll vom 8. März § 4 Seite 190  
 
§ 4 
Da Lehrer Hoch bisher 4 simvi Roggen mehr als die übrigen Lehrer jährlich vom Stadtkasten 
erhält, die demselben im Jahre 18711)  zur Verköstigung seiner Mutter dazugegeben wurden, 
werden  sein 
solle, da die Mutter2)  nun gestorben ist, diese Gradiation entfallen, und Lehrer Hoch  
den übrigen Lehrern gleichgestellt werden. 
 
Anmerkung 
1) 1871 (?) , dürfte ein Zahlendreher sein;  

richtig könnte  1817 sein. 
2) Mutter Anna Hoch starb am  28. 2. 1821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelle  2 a) 

Quelle  2 a) 
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Gründung der Stadtmusik Saulgau am 12. Mai 1822 

eine Initiative von Schullehrer, Dirigent und Stadtzinkenist Ignaz Hoch 
 

Ä$P�����0DL������HQWVFKORVV�VLFK�GHU�'LULJHQW�,JQD]�+RFK�PLW����YRQ�VHLQHQ�
Musikern eine eigene Musik-Gesellschaft zu gU�QGHQ�««³ 
  
 

Dieser Beschluss beinhaltete die Aufstellung von entsprechenden Statuten, die am 
19. Mai 1822 unter 6 Ziffern zusammengefasst und von den Gründern 
unterschrieben wurden. 
 

Endesunterzeichnete haben sich entschlossen, eine besondere Gesellschaft zu bilden 
und für dieselbe auf Fronleichnamstag*) eine nur ganz einfache Montierung, bestehend 
aus Hosen von ganz feiner weißer Leinwand und einem Fräckle von königsblauem 
Sommerzeug, einen Tschako von Pappendeckel usw. anzuschaffen und alle Unkosten 
von lauter Musikverdienste zu bestreiten. 

 
1. Schneidermeister Jung verspricht auf die festgesetzte Zeit für die besagte 

Musikgesellschaft die obenerwähnten Montierungsstücke auf jedes Mitglied 4 Gulden 
berechnet mit Ausnahme des Direktors zu besorgen. 
 

2. Verpflichtet sich die Gesellschaft dafür dem Jung für die angeschafften 
Montierungsstücke pro Mann 4 Gulden nach Verfluss von 1 Jahr aus der Musikkasse 
bezahlt zu haben. 
 

3. Ist daher jedes Mitglied aus der Gesellschaft so lang schuldig und verbunden nach 
vorausgegangener Verabredung bei den angeordneten Gesellschafts- oder Tanz-
Musiken beizuwohnen, bis sämtliche Kosten bestritten sind. 
 

4. Jene Mitglieder, welche aber bei den dazu bestimmten Musiken nicht anwohnen 
wollen, haben bloß ihr Betreffnis für ihre Montierung privat zu bezahlen. 
Sollte allenfalls ein Mitglied aus der Gesellschaft treten, so hat dasselbe seine 
Montierung ohne Entschädigung an die Gesellschaft abzugeben. 
 

5. Für den Tschako hat jeder selbst zu sorgen; alle andern kleinen Ausgaben sind 
einstweilen zu notieren bis selbe aus der Gesellschaftskasse bezahlt werden können. 
 

6. Werden hinsichtlich dem Gebrauch der Montierungen deren Bezahlung und der 
Verdienst in der Musik, wie auch den Schnurrbart zu tragen, besondere Statuten 
gemacht. 
 

Verabredet und verbindlich festgesetzt mit eigenhändiger Unterschrift. 
Saulgau, den 19. Mai 1822 

Lehrer Hoch als Direktor und  
Vorsteher von der Gesellschaft 

 Als Mitglieder:  Anton Wetzel, Klemens Jung, Josef Blaicher, Josef Feger, Johann 
Bulacher, Konrad Stecher, Krispin Riegger, Anton Rau, Joh. Georg Renz, Josef 
Schneider, Josef Stecher, Meinrad Kramer 

 
 
 
*) Fronleichnamstag 6. Juni 1822 
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Bereits nach einem Jahr geriet der Zusammenhalt unter den Musikern ins Wanken, da die 
geschäftlichen Interessen in den Vordergrund rückten. Das Aufspielen bei Tänzen und 
privaten Festlichkeiten war ein einträgliches Geschäft, an dem die aktiven Musiker 
verdienten, aber auch der Stadtzinkenist, der im Rahmen seiner Ordnungs- und 
Organisationsfunktionen ebenfalls profitierte. 
 
Um seine Rechte zu wahren, wandte sich Ignaz Hoch an den Stadtrat. 
 
Transkript  
1823 Ignaz Hoch an Stadtrat 20. August 1823 
 
 
Hochlöblicher Stadtrath 
 
Unterm 4. März 1819 wurde ich zum Stadtzinkenisten aufgestellt und mir hiebei unter 
Hinweisung auf die Zinkenisten Ordnung vom Jahr 1721 und auf das Decret der k. Section 
der inneren Administration vom 16. August 1813 zur Pflicht gemacht, dafür zu sorgen, daß 
die erforderliche Anzahl von Musiker angestellt und erhalten werde. 
 
Dadurch nun veranlaßt, daß die nachbenannten 7 Chormusiker, als 
 

Bartholomä Schäffler 
Joseph Blaicher 
Krispin Riegger 
Konrad Stecher 

Joh. Georg Renz 
Anton Rauh und Matth. Renz  

 
unter sich die Verabredung getroffen, dass sie alle Tanzmusiken künftig ohne meine 
Anweisung versehen und sich zu diesem Ende in zwei Parteien teilen wollen;  
GLHVHU� 3ODQ� DXFK� EHUHLWV� EHL� GHU� +RFK]HLW� GHV� ;DY�� +DQGJUDG¶V  im Wirtshaus zur Linde 
ausgeübt haben, erlaube ich mir die gehorsamste Bitte, dass den gedachten Chormusikern 
diese meine Rechte als Stadtzinkenist kränkende Eigenmächtigkeit nicht nur unter Strafe für 
die Zukunft von einem hochlöblichen Stadtrat verwiesen, sondern mir auch als 
Stadtzinkenisten eine Instruktion ausgefertigt und beglaubigt werden wolle, in welcher einer 
Seits meine Rechte und Verbindlichkeiten und anderer Seits auch die Obliegenheiten 
derjenigen Individuen bezeichnet und festgesetzt sind welche sich bei der Kirchen-Harmonie, 
türkischen und bei der Tanzmusik gebrauchen lassen. Übrigens kann ich den Wunsch nicht 
unterdrücken, in die erwähnte Instruktion unter anderem auch folgenden Punkt aufzunehmen 
 

1. Sei ich verpflichtet bei Tänzen die Chormusiker in so weit diese in hinläng-licher Zahl 
vorhanden sind und sich zum Aufspielen gebrauchen lassen 
wollen, vorzugweise zu verwenden.   
Da es sich aber auch darum handle dafür zu sorgen, daß für die Kirchen-Harmonie ± 
für türkische und Tanz-Musik für die Zukunft tüchtige Zöglinge ausgebildet werden; 
so werde ich 

2. dafür verantwortlich gemacht, daß ich den bereits eingeübten Musikern auch zu 
Tanzmusiken vorhanden fähige Eleven zuteile. 

3. Hänge es zwar von meinem Gutbefinden ab zu jeder Tanzmusik sowohl die Zahl der 
Musiker zu bestimmen, als unter diesen die Auswahl zu treffen; jedoch  

4. mit der ausdrücklichen Beschränkung, daß unter den Chormusikern so viel es die 
von Fall zu Fall eintretende Sachverhältnisse und Umstände gestatten abgerechnet  
werde. 
 



Quelle  1 a) 
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5. Da 7 Musiker weder zu einer vollständigen Kirchen-Harmonie und türkischen Musik 

zureichen, und auch künftige Zöglinge in der Musik für die Zukunft gebildet werden 
müssen; so lehnen(?) wir ab, alle Chormusikanten, welche zur Tanzmusik gebraucht 
zu werden wünschen, hinzu zu verwenden, und in den Turnus einzuteilen. Damit 

6. stets gute Tänze aufgespielt, Ordnung unter den Musikanten erhalten, das 
Volltrinken, die wechselseitige Übervorteilung derselben hinsichtlich des Verdienstes, 
der Unfug, daß die Musiker sich an die Reihen der Tanzenden entweder  selbst als 
Bürger anschließen, oder sich mehrere Stunden von ihren Posten entfernen und 
jeder sonstige Excess vermieden werde, sei ich gehalten, bei jeder Tanzmusik einen 
der besten und solidesten Musiker aufzustellen und den übrigen Mitspielenden zu 
benennen, welcher die Tanzmusik zu leiten, die Ordnung handzuhaben und den 
Excessen und Unordnungen zu steuern hat. 

7. Werde ich legitimiert, Musiker welche sich in die Ordnung nicht fügen und auffallende 
Excesse sich zu Schulden kommen lassen, zu bessern zu suchen, daß ich dieselbe 
ein oder mehrere Male von den Aufspielen ausschließe, wenn sie die Reihe getroffen 
hätte. 
 

                           Mit gebührendem Respekt 
                           Eines Hochlöblichen Magistrats 
 
Saulgau d. 20. August 1823 
                                                                           gehorsamster 
                                                                           Chorregent u. Stadtzinkenist 
 

 
 
 

 


